
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 40/011/2008 
 
 

 Schulausschuss am 06.03.2008 
 
Zu Punkt 7: Berufskolleg Neandertal in Mettmann 

- Errichtung des Aufbaubildungsganges "Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren" 

 
Herr Fliegauf erläutert zu der Vorlage, dass auch mit Blick auf die zu erwartenden Auswirkungen des 
am 01.08.2008 in Kraft tretenden Kinder-Bildungsgesetzes (KiBiz) nicht damit gerechnet wird, dass 
der Bedarf die erforderliche Mindestgröße des Bildungsganges (22 Plätze) unterschreitet. 
  
Beschluss: 
 
Der Kreis Mettmann errichtet zum 01.08.2008 den Aufbaubildungsgang „Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren“ (APO BK Anlage E § 1) in Teilzeitform am Berufskolleg 
Neandertal (LDS-Nr. 173 551), Koenneckestr. 25 in 40822 Mettmann. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreisausschuss am 05.06.2008 
 
Zu Punkt 15: Berufskolleg Neandertal in Mettmann 

- Errichtung des Aufbaubildungsganges "Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren" 

 
Beschluss: 
 
Der Kreis Mettmann errichtet zum 01.08.2008 den Aufbaubildungsgang „Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren“ (APO BK Anlage E § 1) in Teilzeitform am Berufskolleg 
Neandertal (LDS-Nr. 173 551), Koenneckestr. 25 in 40822 Mettmann. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreistag am 19.06.2008 
 
Zu Punkt 11: Berufskolleg Neandertal in Mettmann 

- Errichtung des Aufbaubildungsganges "Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren" 

 
KA Janssen erläutert als Berichterstatter die Hintergründe und informiert über das Beratungsergebnis 
des Schulausschusses. 
  



   

Beschluss: 
 
Der Kreis Mettmann errichtet zum 01.08.2008 den Aufbaubildungsgang „Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren“ (APO BK Anlage E § 1) in Teilzeitform am Berufskolleg 
Neandertal (LDS-Nr. 173 551), Koenneckestr. 25 in 40822 Mettmann. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 


